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Antragsteller:  Alterric Deutschland GmbH 

Erstelldatum:  12.07.2024 

Anlage zum Bauantrag 

Begründung des Antrages auf Abweichung  

Es wird beantragt, die Abweichung von der Abstandsflächenregelung gemäß §6 BauO NRW 

2018 für die beantragten Windenergieanlagen zuzulassen, welche mit der geänderten Fassung 

der BauO NRW 2018 ab dem 01.01.2024 in Kraft getreten ist.  

Die Abstandsflächen dienen im Wesentlichen dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung 

und Besonnung von benachbarten Gebäuden und den darin liegenden Räumen so zu 

gewährleisten. Da das nächste Wohngebäude mehr als 870 m entfernt ist, ist von keinerlei 

Beeinträchtigung der Schutzzwecke auszugehen.  

Der Abstand der Windenergieanlagen untereinander ist aus technischen Gründen so groß, dass 

auch der weitere Zweck, der Brandschutz und die Brandbekämpfung, hier nicht beeinträchtigt 

sind. 

Außerdem ist der Radius der Projektion des Rotors für den beantragten Windenergieanlagen 

mit 86,1 m größer ist als die Tiefe der Abstandsflächen (0,3 H = 0,3 x 261 m = 78,3 m).  

Wir beantragen daher, die Abstandsfläche auf 0 m zu reduzieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














